
 

 

Infektionsschutz- und Hygieneplan  
für das private Förderzentrum emotionale und soziale Entwicklung „Der Puckenhof“ e. V.  

(Geltung ab dem 9.11.2020) 
 

 
1. Wiederaufnahme des Regelbetriebs 

 
Die Beschulung in vollständigen Lerngruppen ist nur bei strikter Einhaltung der Infektionsschutz- und 
Hygienemaßnahmen umsetzbar. 
 
Schulleitungen sowie Pädagoginnen und Pädagogen gehen bei der Umsetzung von Infektionsschutz- und 
Hygieneplänen mit gutem Beispiel voran und sorgen zugleich dafür, dass die Schülerinnen und Schüler 
über die Hygienehinweise unterrichtet werden, sie ernst nehmen und ebenfalls umsetzen. 
 
Alle Beschäftigten der Schulen, die Beschäftigten der Sachaufwandsträger, alle Schülerinnen und Schüler 
sowie alle weiteren regelmäßig an den Schulen arbeitenden Personen sind darüber hinaus gehalten, 
sorgfältig die Hygienehinweise der örtlich zuständigen Kreisverwaltungsbehörde bzw. des Robert Koch-
Instituts zu beachten. Darüber hinaus bestehende, schulartspezifische Regelungen bleiben hiervon 
unberührt. 
 
 
2. Zuständigkeiten 
 
Für die Anordnung sämtlicher auf das Infektionsschutzgesetz gestützten Maßnahmen (z.B. (Teil-) 
Schließung einer Schule, Quarantänemaßnahmen (einzelner) Schüler/Lehrer etc.) sind die 
Gesundheitsämter oder eine ihnen übergeordnete Behörde zuständig. 
 
Für die Umsetzung der Infektionsschutz- und der Hygienemaßnahmen in der Schule ist die Schulleitung 
verantwortlich. Eine Hygienebeauftragte/ein Hygienebeauftragter wird nicht benannt, die Schulleitung ist 
Teil eines abteilungsübergreifenden Krisenstabes. 
 
Aufgrund von § 6 und §§ 8, 36 IfSG sind sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten 
von COVID-19-Fällen in Schulen dem Gesundheitsamt zu melden. 
Die Sachaufwandsträger sind dafür zuständig, die Materialien wie zum Beispiel Flüssigseife und 
Einmalhandtücher (Papier oder Stoff), die nach den in diesem Plan beschriebenen Maßnahmen an den 
einzelnen Schulen erforderlich sind, in ausreichender Menge bereitzustellen.  
 
Die organisatorische Umsetzung des Infektionsschutzes im Sinne einer Ergänzung der 
Gefährdungsbeurteilung wird gemeinsam mit den Sachaufwandsträgern geplant und ausgestaltet und in 
der täglichen Umsetzung sichergestellt. 
 
 

  



3. Besondere Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts: 

 
Personen, die 

 mit dem Corona-Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome aufweisen, 

 in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder bei denen seit dem letzten Kontakt mit einer 
infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind oder 

 die einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen, 
dürfen die Schule nicht betreten. 

 
Das Unterrichtsgeschehen grundsätzlich wird nach einem 3-Stufen-Plan organisiert: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für den Geltungszeitraum der 8. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (8. BayIfSMV; ab 

2. November bis voraussichtlich 30. November 2020) sind aufgrund des Infektionsgeschehens allerdings 

weitergehende Maßnahmen erforderlich, die auch unmittelbare Auswirkungen auf den Regelungsbereich 

dieses Rahmenhygieneplans haben. 

 
Umgang mit Schüler*innen und Mitarbeitenden mit Krankheitssymptomen: 
 
Bei leichten, neu aufgetretenen, nicht fortschreitenden Symptomen (wie Schnupfen ohne Fieber und 
gelegentlicher Husten) ist ein Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern der Grundschulstufe weiterhin 
möglich.  
 
Ab der 5. Klasse ist ein Schulbesuch erst möglich, wenn nach mindestens 48 Stunden (ab Auftreten der 
Symptome) kein Fieber entwickelt wurde und kein Erwachsener im häuslichen Umfeld an 
Erkältungssymptomen leidet bzw. eine Corona-Infektion bei diesen ausgeschlossen wurde. Betreten 



Schüler*innen in diesen Fällen die Schule dennoch, werden sie in der Schule isoliert und von den Eltern 
abgeholt.  

 
Kranke Schüler*innen in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, (fiebrigem) Schnupfen, 
Gliederschmerzen, Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns, Hals- oder Ohrenschmerzen, starken 
Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen nicht in die Schule. Die Wiederzulassung zum 
Schulbesuch nach einer Erkrankung ist erst wieder möglich, sofern die Schüler*innen bei gutem 
Allgemeinzustand mindestens 24 Stunden symptomfrei (bis auf leichten Schnupfen und gelegentlichen 
Husten) sind. Der fieberfreie Zeitraum soll 24 Stunden betragen. Zusätzlich ist die Vorlage eines negativen 
Tests aufSars-CoV-2 (PCR- oder AG-Test) oder eines ärztlichen Attests erforderlich.  
 
Für das unterrichtende und nicht-unterrichtende Personal gelten dieselben Regelungen wie für die 

Schüler*innen ab Klasse 5. 

 

Maskenpflicht:  

Es gilt eine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für alle auf dem Schulgelände 

befindlichen Personen – auch während des Unterrichts und der Pause auf allen Begegnungsflächen. 

Ausnahmen sind hier der Verzehr von Speisen und Getränken, außerdem, wenn in der Außenpause der 

Mindestabstand von 1,5m eingehalten werden kann, und während der Lüftungsphasen im 

Klassenzimmer. 

Im Lehrerzimmer kann die Mund-Nasenbedeckung auf den zugewiesenen Sitzplätzen nur bei Verzehr 

von Speisen und Getränken abgenommen werden. Bei Verlassen des Platzes wird er mit bereitgestellten 

Tüchern gereinigt. 

Die MNB muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein. Kommt es während des Tragens zum 

Kontakt der Hände mit häufig berührten Oberflächen, müssen vor der Abnahme der MNB unbedingt zuerst 

die Hände gründlich mit Seife gewaschen werden. Erst dann sollte man den Mundschutz abnehmen und 

ihn so aufhängen, dass er nichts berührt und gut trocknen kann, wenn er wieder getragen werden soll. 

Die Mitführung einer Ersatzmaske wird angeraten.  

Die MNB sollte auf keinen Fall mit ungewaschenen Händen an der Innenseite, sondern am besten nur an 

den Bändern berührt werden. Das gilt vor allem bei einer mehrfachen Anwendung. Eine mehrfach 

verwendbare MNB sollte so häufig wie möglich in der Waschmaschine bei 60 Grad Celsius mit 

herkömmlichem Vollwaschmittel gewaschen werden. Eine MNB darf mit keiner anderen Person geteilt 

werden. 

Wird einer Verpflichtung zum Tragen einer MNB, die sich aus den vorgenannten Grundsätzen ergibt, nicht 

nachgekommen, soll die Schulleiterin oder der Schulleiter die Person des Schulgeländes verweisen; für 

Schüler*innen gilt dies nur ab der Jahrgangsstufe 5. Für Schülerinnen und Schüler der unteren 

Jahrgangsstufen ist bis zum Eintreffen eines Erziehungsberechtigten die Aufsicht sicherzustellen. 

 

Abstandsregelung:   

Generell muss weiterhin auf einen Mindestabstand von 1,5 m geachtet werden, u. a. in den Fluren, 

Treppenhäusern, beim Pausenverkauf und im Sanitärbereich, sowie bei Konferenzen, im Lehrerzimmer, 

bei Besprechungen und Versammlungen. Die Lehrkraft wird angehalten, auch im Klassenzimmer die 

Wahrung des Mindestabstands sicherzustellen und die Tische dementsprechend zu platzieren.  

  

Hygienemaßnahmen: 

Folgende Hygienemaßnahmen sind im täglichen Umgang von allen in der Schule anwesenden Kindern, 

Jugendlichen und Erwachsenen zu erfüllen: 

Grundsätzlich: 



 Händewaschen für 30 Sekunden nach Betreten des Klassenzimmers zu Beginn jeden Schultags 

 regelmäßiges Händewaschen (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden) 

 Einhalten eines Mindestabstands von 1,5 m außerhalb des Klassenverbands 

 Einhaltung der Husten- und Nies-Etikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein 

Taschentuch) 

 kein Körperkontakt 

 Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund 

 Eintreffen und Verlassen des Schulgebäudes unter Wahrung des Abstandsgebots 
 

Besondere Sitzordnung:   

 Einzeltische mit Abstand von 1,5m von Tischkante zu Tischkante 

 frontale Sitzordnung  

 keine Durchmischung von Lerngruppen  

 pro Klasse eine feste Lehrkraft/ein festes Lehrerteam 

 möglichst kein Klassenzimmerwechsel 

 Pause im Klassenzimmer oder nach Gruppen zeitversetzt / an verschiedenen Orten (ein genauer Plan 

liegt den Lehrkräften vor) 

 Sicherstellung einer guten Durchlüftung der Räume (Mindestens alle 45 min ist eine Stoßlüftung bzw. 

Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten (mindestens 5 Minuten) 

vorzunehmen, wenn möglich auch öfters während des Unterrichts. Eine Kipplüftung ist weitgehend 

wirkungslos, weil durch sie kaum Luft ausgetauscht wird.)   

 kein Pausenverkauf  

 kein Austausch von Arbeitsmitteln, Stiften, Linealen o. Ä., kein Benutzen von Computerräumen ohne 

Abstandsregeln oder Klassensätzen von Büchern / Notebooks)  

 Aufforderung an die Eltern, die Kinder bei den o. g. Krankheitszeichen nicht in die Schule zu schicken   

 Toilettengang nur einzeln und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen  

Äußerer Schulbereich (Sachaufwandsträger): 

 Ausstattung der Sanitärräume mit Flüssigseife und Händetrockenmöglichkeit (Einmalhandtücher oder 

Trockengebläse), bei Endlostuchrollen Funktionsfähigkeit sicherstellen, keine Gemeinschafts-

handtücher oder -seifen  

 Ausstattung möglichst vieler Räume mit Reinigungs- und Trocknungsmöglichkeiten  

 hygienisch sichere Müllentsorgung  

 regelmäßige Reinigung des Schulgebäudes: Oberflächenreinigung einmal am Tag, insbesondere der 

Handkontaktflächen (Türklinken, Lichtschalter etc.) am Ende des Schultages bzw. bei starker 

Kontamination auch anlassbezogen zwischendurch 

 keine Desinfektion der Schule  

 keine Reinigung mit Hochdruckreinigern (wegen Aerosolbildung)   

 

Sportunterricht 
 

Sportunterricht findet unter den allgemeinen Rahmenbedingungen dieses Rahmenhygieneplans statt. Im 

Innenbereich sind sportpraktische Inhalte zulässig, soweit dabei ein Tragen von MNB zumutbar/möglich 

ist.  

 

Im Freien ist eine Sportausübung ohne MNB möglich, soweit der Mindestabstand von 1,5 m unter allen 

Beteiligten eingehalten werden kann. Soweit im Rahmen von Abschlussprüfungen Leistungsnachweise 

erforderlich sind (wie etwa in der Qualifikationsphase des Gymnasiums), kann zur Vorbereitung und 

Durchführung von Leistungserhebungen im Fach Sport auch im Innenbereich auf das Tragen einer MNB 

verzichtet werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 m unter allen Beteiligten eingehalten werden kann. 

 

Sportausübung mit Körperkontakt sollte derzeit auch in festen Trainingsgruppen unterbleiben, sofern nicht 

zwingend pädagogische Gründe dies erfordern. Sollte bei gemeinsamer Nutzung von Sportgeräten (Reck, 



Barren, etc.) eine Reinigung der Handkontaktflächen nach jedem Schülerwechsel aus organisatorischen 

Gründen nicht möglich sein, so muss zu Beginn und am Ende des Sportunterrichts ein gründliches 

Händewaschen erfolgen.  

 

In Sporthallen gilt eine Beschränkung der Übungszeit auf 120 Minuten sowie bei Klassenwechsel ein 

ausreichender Frischluftaustausch in den Pausen. Umkleidekabinen in geschlossenen Räumlichkeiten 

dürfen unter Einhaltung der für die Unterrichtsräume geltenden Vorgaben genutzt werden. Von der 

Nutzung der Duschen ist abzusehen. 

 

Der Auswahl geeigneter Unterrichtsinhalte kommt bei der Sportausübung mit MNB besondere Bedeutung 

bei (insb. keine hochintensiven Dauerbelastungen, geeignete Pausengestaltung). Die durch die 

Fachlehrpläne Sport gegebenen Gestaltungsmöglichkeiten sind zielgerichtet auszuschöpfen. Weitere 

Hinweise zur Durchführung von Sportunterricht mit MNB sind auf der Homepage der Bayerischen 

Landesstelle für den Schulsport eingestellt  

 

Musikunterricht und Gesang: 

Für die Durchführung von Musik- bzw. Instrumentalunterricht gilt allgemein Folgendes: 

Von der Schule zur Verfügung gestellte Instrumente (z. B. Klavier) sind nach jeder Benutzung in 

geeigneter Weise zu reinigen (z. B. Klaviertastatur). Zudem müssen vor und nach der Benutzung von 

Instrumenten der Schule die Hände mit Flüssigseife gewaschen werden. Während des Unterrichts erfolgt 

kein Wechsel von Noten, Notenständern, Stiften oder Instrumenten.  

Unterricht im Blasinstrument und Gesang sind ausschließlich in Form von Einzelunterricht mit erhöhtem 

Mindestabstand (2,5 m) zulässig; Singen sowie das Spielen auf Blasinstrumenten ist in Gruppen bis auf 

Weiteres nicht möglich.  

 

Konferenzen, Besprechungen und Versammlungen: 

Konferenzen, Besprechungen und Versammlungen vor Ort werden auf das notwendige Maß begrenzt 

und unter Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5m durchgeführt.  

 

Erste Hilfe 

Außer den üblichen Erste-Hilfe-Materialien werden geeignete Schutzmasken (zwei bis drei Mund-Nasen-

Schutz) sowie Einmalhandschuhe und eine Beatmungsmaske mit Ventil als Beatmungshilfe für die 

Atemspende bei der Reanimation im Notfallkoffer vorgehalten, die nach der Verwendung entsprechend 

ersetzt bzw. gereinigt und aufbereitet werden. 

Im Rahmen der Wiederbelebungsmaßnahme liegt es im Ermessen der handelnden Personen unter 

Beachtung des Eigenschutzes insbesondere bei unbekannten Hilfebedürftigen notfalls auf die Beatmung 

zu verzichten. 

Sowohl der/die Ersthelfer/-in als auch die hilfebedürftige Person sollte – soweit möglich - eine geeignete 

Mund-Nasen-Bedeckung/einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Der/die Ersthelfer/-in muss darüber hinaus 

Einmalhandschuhe zum Eigenschutz tragen. Im Fall einer Atemspende wird die Verwendung einer 

Beatmungshilfe (Taschenmaske) empfohlen. 

Besondere Bedeutung haben die allgemeinen Hygieneregeln (hygienisches Händewaschen oder ggf. 

Hände desinfizieren, Nies-Etikette) für die Ersthelfenden. 

 

4. Dokumentation und Nachverfolgung 

Zentral in der Bekämpfung jeder Pandemie ist das Unterbrechen der Infektionsketten. Um im Falle einer 

nachgewiesenen Infektion bzw. eines Verdachtsfalls ein konsequentes Kontaktpersonenmanagement 



durch das örtliche Gesundheitsamt zu ermöglichen, ist auf eine hinreichende Dokumentation aller in der 

Schule jeweils anwesenden Personen (sowohl schulinterne Personen als auch externe Personen) zu 

achten, dabei insbesondere in Bezug auf die Frage: „Wer hatte wann mit wem engeren, längeren 

Kontakt“? 

 

 

Buckenhof, den 09.11.2020 

 

Gez.: Cathrin Eichhorn, kommissarische Schulleiterin 

 

 


